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VERMERK
des Vorsitzes
für die Gruppe "Strafverfolgung" 
Nr. Vordok.: 17981/12 ENFOPOL 427 COMIX 747
Betr.: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Festlegung des Zeitpunkts, ab dem der 

Beschluss 2008/633/JI über den Zugang der benannten Behörden der Mitglied-
staaten und von Europol zum Visa-Informationssystem (VIS) für Datenabfragen 
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und 
sonstiger schwerwiegender Straftaten gilt

1. In Artikel 18 Absatz 2 des Beschlusses 2008/633/JI des Rates ("VIS-Beschluss") ist vorgese-

hen, dass der Beschluss ab dem Zeitpunkt gilt, der vom Rat festzulegen ist, sobald ihm die Kom-

mission mitgeteilt hat, dass die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 in Kraft getreten und voll anwend-

bar ist.

2. Der Vorsitz hat den in der Anlage wiedergegebenen Entwurf eines Ratsbeschlusses vorge-

schlagen, in dem festgelegt ist, ab welchem Zeitpunkt der VIS-Beschluss, mit dem die nationalen 

Strafverfolgungsbehörden und Europol zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung 

terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten Zugang zum VIS erhalten, gelten soll.

3. Die Kommission hat den Ministern mit Schreiben vom 13. Juni 2012 mitgeteilt, dass die Ver-

ordnung (EG) Nr. 767/2008 ("VIS-Verordnung") in Kraft getreten und voll anwendbar ist. In 

Erwartung der förmlichen Unterrichtung durch die Kommission hat die Gruppe "Strafverfolgung" 

am 22. Mai 2013 – vorbehaltlich der Bestätigung des Zeitpunkts des Geltungsbeginns – Einver-

nehmen über den Entwurf des Ratsbeschlusses erzielt.
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ANLAGE

ENTWURF

BESCHLUSS 2013/…/EU DES RATES

vom … 2013

zur Festlegung des Zeitpunkts, ab dem der Beschluss 2008/633/JI über den Zugang der 

benannten Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informationssystem 

(VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung 

terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten gilt

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Beschluss 2008/633/JI des Rates über den Zugang der benannten Behörden der 

Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum 

Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger schwerwiegender 

Straftaten1, insbesondere auf Artikel 18 Absatz 2,

1 ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 129.
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 18 Absatz 2 des Beschlusses 2008/633/JI des Rates ist vorgesehen, dass der 

Beschluss ab dem Zeitpunkt gilt, der vom Rat festzulegen ist, sobald ihm die Kommission 

mitgeteilt hat, dass die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 in Kraft getreten und voll anwend-

bar ist.

(2) Die Kommission hat dem Rat gemäß Artikel 18 Absatz 2 des Beschlusses 2008/633/JI mit 

Schreiben vom … mitgeteilt, dass die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 in Kraft getreten und 

ab dem … voll anwendbar ist.

(3) Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung von Bestimmun-

gen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der

Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die 

Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Ent-

wicklung des Schengen-Besitzstands1 dar, die in den in Artikel 1 Buchstabe H des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchfüh-

rungsvorschriften zu jenem Übereinkommen2 genannten Bereich fallen.

(4) Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assozi-

ierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands3 dar, die in den in Artikel 1 Buchstabe H des Beschlusses 1999/437/EG in 

Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates4 genannten Bereich 

fallen.

1 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.
2 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31.
3 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.
4 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1.
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(5) Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwi-

schen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands1 dar, die in den in 

Artikel 1 Buchstabe H des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2011/350/EU des Rates2 genannten Bereich fallen.

(6) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die 

Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieses Beschlusses und 

ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung verpflichtet. Da 

dieser Beschluss den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4

des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem der Rat die-

sen Beschluss angenommen hat, ob es ihn in nationales Recht umsetzt.

(7) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 2000/365/EG 

des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden3, nicht 

beteiligt. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieses 

Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung 

verpflichtet.

1 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21.
2 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19.
3 ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43.
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(8) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 

28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schen-

gen-Besitzstands auf Irland1 nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher nicht an der 

Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu 

seiner Anwendung verpflichtet.

(9) Dieser Beschluss berührt nicht die Position der Mitgliedstaaten, für die die Verordnung 

(EG) Nr. 767/2008 noch nicht in Kraft gesetzt wurde. Insbesondere berührt er nicht die 

Anwendung des Artikels 6 des Beschlusses 2008/633/JI in Bezug auf diese Mitglied-

staaten –

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss 2008/633/JI gilt ab dem [1. September 2013].

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates

Der Präsident

1 ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20.




